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Steuerliches Gutachten 

I. Auftrag und Fragestellung 

1 Gegenstand dieses Gutachtens ist die steuerliche Würdigung eines 
Geschäftsmodells, bei dem Unternehmen als Mitglieder eines Premium 
Leaders Club („PLC“) ein pauschales Entgelt für ein Leistungsbündel (u. a. 
Netzwerk-, Marketing-, Wissen- und Lernangeboten, Organisations- und 
Concierge-Leistungen) entrichten. 

2 Im Rahmen dieses Leistungsmodells beschafft der PLC Business- bzw. 
Event-Tickets für ausgewählte Veranstaltungen und lädt hierzu Gäste ein. 
Die eingeladenen Gäste sind entweder Teil der PLC Business-Community 
oder externe interessante Gäste. 

3 Rechnung und Vertrag zwischen Mitglied und PLC enthalten keinen Bezug 
auf VIP-Tickets oder konkrete Events. 

4 Eine Einflussnahme der Mitglieder auf die Auswahl der Teilnehmer zu 
diesen Veranstaltungen erfolgt nicht; insbesondere bestehen keine 
verbindlichen Benennungen oder sonstige Weisungsrechte gegenüber dem 
PLC. 
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5 Zu prüfen ist insbesondere: 

• die ertragsteuerliche und umsatzsteuerliche Behandlung auf Ebene der 
Mitglieder 

• die ertragsteuerliche und umsatzsteuerliche Behandlung auf Ebene 
des PLC 

• die steuerliche Einordnung der Einladung von Nicht-Mitgliedern 
(Gästen) 

II. Sachverhalt 

6 Der PLC bietet seinen Mitgliedern ein pauschaliertes Leistungsmodell an, 
bestehend aus Netzwerk-, Marketing-, Wissens- und Lernangeboten sowie 
Organisations- und Concierge-Leistungen. 

7 Die Mitgliedsbeiträge werden unabhängig von einzelnen Veranstaltungen 
erhoben. 

8 Der PLC erbringt im Rahmen seines Geschäftsmodells eigenwirtschaftliche 
Netzwerk-, Wissens- und Lernangebote sowie Organisations- und 
Eventleistungen. 
Er tritt hierbei als eigenständig handelnder Leistungserbringer auf und nicht 
als durchlaufender Posten oder im Namen der Mitglieder. 

9 Zur Erbringung dieser Leistungen konzipiert, organisiert und begleitet der 
PLC eigene Veranstaltungsformate (offline und online) oder wirkt als 
Veranstalter, Mitveranstalter oder Event-Partner an entsprechenden 
Formaten mit. 

10 Hierzu gehört auch die eigenverantwortliche Beschaffung und Disposition 
von Zutritts- und Teilnahmerechten (z. B. Eintritts- oder Business-Tickets), 
soweit diese zur Durchführung der Veranstaltungsformate erforderlich sind. 
Eine Beschaffung im Auftrag oder nach Weisung der Mitglieder erfolgt nicht. 

11 Die Auswahl und Einladung der Gäste erfolgt unabhängig von den 
Mitgliedern und ohne deren Weisung. 

Gäste sind nicht Mitglied des PLC und erhalten keine Rechnung. 

Mitglieder haben keinen Einfluss auf die Auswahl der eingeladenen Gäste. 

12 Die Veranstaltungen richten sich jeweils an einen offenen, thematisch 
definierten Teilnehmerkreis und nicht ausschließlich an Kunden einzelner 
Mitglieder. 
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III. Steuerliche Würdigung 

1. Ebene der Mitglieder (Unternehmen) 

a) Betriebsausgabenabzug (§ 4 Abs.4 EStG) 

13 Die an den PLC gezahlten Mitgliedsbeiträge dienen der Förderung 
unternehmerischer Zwecke (Netzwerkpflege, Weiterbildung, Marketing, 
Geschäftsanbahnung). 
Mangels privater Mitveranlassung stellen sie grundsätzlich betrieblich 
veranlasste Aufwendungen dar und sind als Betriebsausgaben 
abzugsfähig. 

b) Abzugsverbote nach § 4 Abs.5 EStG 

14 Ein Abzugsverbot käme insbesondere bei Repräsentationsaufwendungen, 
Bewirtungskosten oder Geschenken in Betracht. 

15 Im vorliegenden Modell ist jedoch festzustellen: 

• Das Mitglied erwirbt keine Tickets. 

• Das Mitglied lädt keine Gäste ein. 

• Es besteht keine Individualzuwendung an bestimmte Personen. 

• Vertrag und Rechnung enthalten keinen Event- oder Ticketbezug. 

16 Damit fehlt es an der für § 4 Abs. 5 EStG erforderlichen konkreten 
Vorteilsgewährung durch das Mitglied. 

Ein Abzugsverbot nach § 4 Abs. 5 EStG ist nach der hier gewählten 
Struktur nicht einschlägig. 

c) Umsatzsteuer beim Mitglied 

17 Der PLC erbringt gegenüber dem Mitglied eine steuerbare sonstige 
Leistung. 
Sofern eine ordnungsgemäße Rechnung vorliegt und die Leistungen für 
unternehmerische Zwecke bezogen werden, ist der Vorsteuerabzug 
grundsätzlich zulässig. 
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2. Ebene des PLC 

a) Ertragsteuerliche Behandlung 

18 Die Mitgliedsbeiträge stellen steuerpflichtige Betriebseinnahmen dar. 

19 Die Kosten für VIP-Tickets, Eventorganisation und Gästemanagement 
stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Leistungserbringung des 
PLC und sind daher Betriebsausgaben. 

20 Ein Abzugsverbot nach § 4 Abs. 5 EStG greift auf Ebene des PLC nicht, da: 

• die Aufwendungen nicht der privaten Repräsentation dienen, 

• sondern integraler Bestandteil des eigenen Geschäftsmodells sind. 

21 Dies gilt auch in den Fällen, in denen der PLC Veranstaltungen nicht 
ausschließlich selbst, sondern gemeinsam mit Kooperationspartnern oder 
als Event-Partner durchführt, da die Leistungen jeweils eigenwirtschaftlich 
erbracht werden. 

b) Umsatzsteuer-Vorsteuerabzug 

22 Soweit die vom PLC bezogenen Leistungen (Event-Tickets, Hospitality-
Leistungen etc.) umsatzsteuerpflichtig abgerechnet werden, ist der 
Vorsteuerabzug zulässig, da diese Leistungen für steuerpflichtige 
Ausgangsumsätze (Mitgliedsbeiträge) verwendet werden. 

c) Unentgeltliche Wertabgabe (§ 3 Abs. 9a UStG) 

23 Die Einladung von Gästen könnte grundsätzlich als unentgeltliche Leistung 
an Dritte in Betracht kommen. 

24 Im vorliegenden Fall ist jedoch zu würdigen: 

• Die Event-Tickets sind Teil der entgeltlichen Gesamtleistung, die der 
PLC gegenüber seinen Mitgliedern erbringt. 

• Die Gäste sind nicht Leistungsempfänger, sondern funktionaler 
Bestandteil der Leistungserbringung (Netzwerk- und 
Austauschplattform). 

• Es erfolgt keine private oder fremdnützige Entnahme. 

25 Der Umstand, dass es sich um sogenannte Event-Tickets handelt, führt für 
sich genommen zu keiner abweichenden steuerlichen Beurteilung, da nicht 
der Wert oder die Exklusivität der Leistung, sondern ausschließlich deren 
steuerliche Zurechenbarkeit maßgeblich ist. 
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26 Eine unentgeltliche Wertabgabe scheidet auch deshalb aus, weil die Event- 
und Zutrittsleistungen nicht für private Zwecke oder im Interesse einzelner 
Mitglieder, sondern zur Erfüllung der entgeltlichen Hauptleistung des PLC 
eingesetzt werden. 

Eine unentgeltliche Wertabgabe liegt somit nicht vor. 

3. Ebene der Gäste (Nicht-Mitglieder) 

a) Einkommensteuer 

27 Die Gäste stehen in keinem Arbeits- oder Vertragsverhältnis zum PLC oder 
zu den Mitgliedern. 

28 Die Teilnahme an einem Event im Rahmen eines Netzwerkformats 
begründet regelmäßig keinen steuerbaren geldwerten Vorteil. 

b) Schenkungsteuer 

29 Mangels freigebiger Zuwendung im Sinne des § 7 ErbStG liegt keine 
Schenkung vor. 

30 Die Einladung erfolgt im wirtschaftlichen Eigeninteresse des PLC. 

IV. Gesamtwürdigung 

31 Aus steuerlicher Sicht ist das dargestellte PLC-Modell bei konsequenter 
Umsetzung wie beschrieben nicht zu beanstanden. 

32 Auch unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Betrachtungsweise ist die 
Einladung der Gäste nicht dem jeweiligen Mitglied, sondern ausschließlich 
dem PLC als eigenwirtschaftlich handelndem Leistungserbringer 
zuzurechnen. 

33 Die Mitglieder erwerben weder Eintritts- noch Bewirtungsleistungen, noch 
veranlassen sie die Einladung konkreter Personen. Die Auswahl und 
Einladung der Gäste erfolgt unabhängig von den Mitgliedern allein durch 
den PLC im Rahmen seines eigenen Leistungsmodells. 
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34 Insbesondere: 

• sind die Mitgliedsbeiträge beim Mitglied grundsätzlich abzugsfähig, 

• liegen auf Ebene des PLC abzugsfähige Betriebsausgaben vor, 

• entsteht keine zusätzliche Umsatzsteuer durch unentgeltliche 
Wertabgaben, 

• ergeben sich keine steuerlichen Folgen auf Ebene der Gäste. 

 

Bei Fragen zu den vorstehenden Ausführungen steht Ihnen der Unterzeichner gerne 
unter den auf der ersten Seite genannten Kontaktdaten zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Sascha Matussek 

Dipl.-Finanzwirt (FH) | Steuerberater | Managing Partner 
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